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mittel im Hoch- und Fachschulwesen. Es gewährleistet 
die Anwendung langfristiger Normative für den effek
tivsten Einsatz der Mittel, die Erarbeitung von System
regelungen für die leistungsabhängige Finanzierung der 
Einrichtungen und die Gestaltung und ständige Ver
vollkommnung der Leitungsprozesse und des Leitungs
systems im Hoch- und Fachschulwesen entsprechend 
den Erkenntnissen der marxistisch-leninistischen Or
ganisationswissenschaft unter Anwendung der elek
tronischen Datenverarbeitung.

(3) Zur Sicherung einer koordinierten und schwer
punktmäßigen Entwicklung des Hoch- und Fachschul
wesens im einheitlichen sozialistischen Bildungssystem 
erarbeitet das Ministerium auf der Grundlage der Vor
gaben der Staatlichen Plankommission und des Mini
steriums der Finanzen Grundsätze und Direktiven für 
die Ausarbeitung der Perspektiv- und Jahrespläne, die 
für alle staatlichen Organe, denen Hoch- und Fachschu
len unterstellt sind, verbindlich sind.

(4) Das Ministerium übergibt den Leitern der zen
tralen staatlichen Organe, denen Hoch- und Fachschu
len unterstellt sind (nachstehend Leiter genannt), die 
zur Ausarbeitung der Perspektiv- und Jahrespläne der 
Einrichtungen erforderlichen Vorgaben und Berech
nungskennziffern zur Sicherung der Proportionalität 
in der Ausbildung von Hoch- und Fachschulkadern ent
sprechend den gesamtvolkswirtschaftlichen Erforder
nissen.

§3

(1) Zur Sicherung der sozialistischen Erziehung und 
des Höchststandes in der Aus- und Weiterbildung von 
Hoch- und Fachschulkadern und zur Förderung einer 
engen Verbindung der Hoch- und Fachschulen mit der 
Praxis nimmt das Ministerium in Zusammenarbeit mit 
den Leitern durch Grundsatzregelungen sowie die Kon
trolle ihrer Durchführung und durch analytische Tätig
keit im einzelnen folgende Aufgaben für das gesamte 
Hoch- und Fachschulwesen wahr:

1. Erhöhung der Wirksamkeit der politisch-ideologi
schen und weltanschaulichen Erziehung zur Ver
wirklichung des Leitbildes des Absolventen und Ge
währleistung der auf den wissenschaftlichen und 
technischen Höchststand orientierten Einheit von 
Forschung und Lehre als Grundlage der Ausbil
dung, Erziehung und Weiterbildung, der Gestaltung 
des wissenschaftlich-produktiven Studiums und der 
forschungsbezogenen Lehre 2

2. Führung der Nomenklatur der Grund- und Fachstu
dienrichtungen und Gewährleistung der Ordnung 
für die Erarbeitung der Ausbildungsdokumente; 
Bestätigung der Rahmenstudienprogramme für das 
Grundstudium sowie Erarbeitung und Bestätigung 
der Lehrprogramme für das marxistisch-leninistische 
Grundlagenstudium; Entwicklung der Fremdspra
chenausbildung und der Sprachkundigenausbildung; 
Entwicklung und Durchsetzung moderner Lehr- und 
Lernmittel, einschließlich der planmäßigen Entwick
lung von Lehrbüchern auf der Grundlage der Aus
bildungsdokumente und Sicherung der Aufnahme 
neuer Erkenntnisse auf dem Gebiet der Wissenschaft 
in die Lehrbücher; Verallgemeinerung der fort
schrittlichen Lehr- und Lernmethoden und Siche
rung ihrer Anwendung und Weiterentwicklung; Be
stätigung der Grundsatzregelungen über Studienfor
men, Studienablauf und Studienorganisation

3. Festlegung der Grundsätze der sozialistischen Wehr
erziehung entsprechend den Richtlinien der zustän
digen zentralen staatlichen Organe; Förderung von 
Körperkultur und Sport als Bestandteil der Ausbil
dung und Erziehung der Studenten und der Arbeits
und Lebensbedingungen aller Angehörigen der 
Hoch- und Fachschulen

4. Bestimmung der Grundsätze für die Studienbera
tung, Studienwerbung und Studienauswahl für das 
Hoch- und Fachschulstudium und Herausgabe ent
sprechender Materialien sowie Ausarbeitung von 
Rechtsvorschriften über die Absolventenvermittlung 
und Absolventenlenkung

5. Aufbau eines differenzierten Systems der Weiter
bildung von Hoch- und Fachschulkadern aller Be
reiche der sozialistischen Gesellschaft; Ausarbeitung 
von vielseitig verwendbaren Lehrprogrammen und 
-materialien; Verbreitung pädagogischer Erfahrun
gen und Anwendung moderner Unterrichtsmittel; 
Koordinierung der Forschung zur Entwicklung der 
Weiterbildung; Auswertung internationaler Erfah
rungen; Aufbau eines Dokumentationsdienstes über 
die Weiterbildung; Planung, Leitung und Organisa
tion des Hoch- und Fachschulfernstudiums

6. Entwicklung der Weiterbildung der Hochschulleh
rer, wissenschaftlichen Mitarbeiter und des wissen
schaftlichen Nachwuchses auf dem Gebiet des Mar
xismus-Leninismus zur Sicherung eines hohen poli
tisch-weltanschaulichen Niveaus der wissenschaft
lichen Arbeit und der Lehre; Entwicklung des Hoch
schullehrernachwuchses und Planung der Lehr
stühle entsprechend den gesellschaftlichen und wis
senschaftlichen Erfordernissen.

(2) Das Ministerium ist verantwortlich für die Pla
nung und Leitung der Forschung auf den Gebieten der 
Hoch- und Fachschulpolitik, der Hoch- und Fachschul
ökonomie, des Hoch- und Fachschulwesens als Teil der 
sozialistischen Wissenschaftsorganisation und der 
Hoch- und Fachschulpädagogik.

(3) Das Ministerium sichert die Durchsetzung und 
Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften, insbeson
dere der Geheimhaltungsbestimmungen und die Ent
wicklung des einheitlichen sozialistischen Hoch- und 
Fachschulrechts.

(4) Beim Ministerium wird das Register der Hoch- 
und Fachschulen sowie das Register der Sektionen an 
den Hochschulen geführt.

§4
Das Ministerium gewährleistet, daß die Organe des 

Ministerrates über grundsätzliche Probleme des Hoch- 
und Fachschulwesens informiert werden. Das datenver
arbeitungsgerechte Informations- und Kontrollsystem 
des Ministeriums ist als Bestandteil des volkswirt
schaftlichen Informationssystems zu entwickeln.

§5

(1) Das Ministerium ist in Zusammenarbeit mit dem 
Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten, dem Mi
nisterium für Wissenschaft und Technik und dem Mi
nisterium für Außenwirtschaft Koordinierungsorgan für 
die Ausarbeitung und Durchsetzung einheitlicher 
Grundsätze auf dem Gebiet der internationalen Hoch-


